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Zulassungssatzung der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg für den Master-
studiengang Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung (Master of Arts – M.A.) 
Vom 14. Mai 20091

Auf Grund von § 8 Abs. 5 und § 29 Abs. 2 des Landeshoch-
schulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der 
aktuellen Fassung hat der Senat der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg am 7. Mai 2009 die nachstehende Zu-
lassungssatzung für den Masterstudiengang Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung beschlossen. 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
Alle femininen Personen- und Funktionsbezeichnungen in 
dieser Ordnung gelten für Frauen und Männer in gleicher 
Weise. 

§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Satzung gilt für den Masterstudiengang Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg. 

§ 2 Bewerbungsfristen 
Eine Zulassung zum Masterstudiengang Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung findet einmal jährlich zum Wintersemes-
ter statt. Der Antrag auf Zulassung muss bis zum 15. Juli 
(für das Wintersemester) bei der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg eingegangen sein.2

§ 3 Studienberechtigung 
Zum Studium hat Zugang, wer 
(1) eine allgemeine oder eine fachgebundene Hochschul-

reife oder eine als gleichwertig anerkannte Hochschul-
zugangsberechtigung hat, 

(2) einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss von min-
destens 6 Semestern bzw. 180 ECTS-Punkten aus den 
folgenden Bereichen abgeschlossen hat und über Pra-
xiserfahrungen in erwachsenenpädagogischen Arbeits-
feldern verfügt:  
- Studiengang Bildungswissenschaft – Lebenslanges 
 Lernen der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
 burg (siehe § 4 Abs. 1), 
- erziehungs- oder bildungswissenschaftliches Ba-
 chelorstudium, 
- ein Lehramtsstudium (mindestens 1. Staatsex-
 amen)  
- ein den Ziffern 1-3 vergleichbarer Abschluss, der 
 eine fachliche Grundlage zu einem der Schwer-

                                                           
1 Die nachstehend aufgeführte Änderung ist in die Fassung 
 eingearbeitet: 
 Erste Änderung vom 13. August 2012 (Amtliche Bekannt-
 machungen der PH Ludwigsburg, Nr. 18/2012 S. 31) 
2 Für das Studienjahr 2012/2013 können unbesetzte Plätze 
 auch noch im Sommersemester 2012 besetzt werden. 

punkte des Masters Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
aufweist. 

 Fachlich anschlussfähig ist ein Studium (Pkt. 2-4), 
wenn im vorausgehenden Studiengang erziehungs- 
und bildungswissenschaftliche (Schwerpunkt Lebens-
langes Lernen) sowie erwachsenenpädagogische Inhal-
te studiert wurde, die dem Umfang von mindestens vier 
Lehrveranstaltungen an einer Hochschule oder 12 Leis-
tungspunkten entsprechen. Diese Veranstaltungen sind 
gesondert im Zulassungsantrag auszuführen und nach-
zuweisen. Die Aufnahmekommission kann darüber hin-
aus Brückenmodule empfehlen (siehe § 4, Abs. 4).  

(3) erfolgreich am Zulassungsverfahren (§ 4) teilgenommen 
hat, 

(4) über englische Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe 
B1 gemäß des gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens (GER) verfügt. 

§ 4 Zulassungsverfahren 
Das Aufnahmeverfahren dient der Feststellung von Eignung 
und Motivation für das angestrebte Studium. Gemäß § 20 
Abs. 5 HVVO wird die besondere Eignung dann vorausge-
setzt, wenn der Studiengang, an den der Masterstudien-
gang anschließt, mit mindestens der Note 2,5 abgeschlos-
sen wurde. Die besondere Eignung wird auch dann voraus-
gesetzt, wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeit-
punkt zwar noch nicht vorliegt, aber aufgrund der bisherigen 
Prüfungsleistungen zu erwarten ist, bereits 80% der insge-
samt erforderlichen Leistungen erfolgreich erbracht wurden 
(d.h. mindestens 144 Leistungspunkte vorliegen) und die 
aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote 
mindestens 2,5 beträgt. Falls die 144 CP noch nicht ganz 
erreicht wurden, jedoch aufgrund der bisherigen Prüfungs-
leistung der Abschluss zu erwarten ist, ist ein Nachweis der 
noch ausstehenden Modulprüfungen (max. 2) und der Ba-
chelorarbeit (durch eine Bestätigung der Prüfungsanmel-
dung durch das Prüfungsamt) erforderlich. Letztere Rege-
lung gilt nur für Bewerberinnen, die an der PH Ludwigsburg 
studieren. Der Nachweis über die erfolgreiche Beendigung 
des Bachelor- oder Lehramtsstudiums ist bis zum 01.12. 
des Jahres, in dem die Einschreibung erfolgt ist, zu erbrin-
gen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt 
die Zulassung.  
(1) Auf Grund des konsekutiv angelegten Studiengangs 

werden bei der Zulassung zum Masterstudium zunächst 
die Absolventen des Studiengangs Bildungswissen-
schaft – Lebenslanges Lernen der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg (siehe § 3 Abs. 2 Ziffer 1) be-
trachtet.  
1. Studienbewerberinnen aus dieser Gruppe können 

direkt zum Studium zugelassen werden, wenn sie 
den Studiengang Bildungswissenschaft – Lebens-
langes Lernen der  Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg mit der Gesamtnote 2,0 oder besser 
abgeschlossen haben. Übersteigt hier die Zahl der 
Zulassungsberechtigten die Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Studienplätze im Masterstudien-
gang Erwachsenenbildung/Weiterbildung, ent-
scheidet der bessere Notendurchschnitt, wer zum 
Studium zugelassen wird.  

2. Für Absolventinnen des Bachelorstudiengangs Bil-
dungswissenschaft – Lebenslanges Lernen mit ei-
ner Gesamtnote zwischen 2,0 und 3,0 gilt wie für 
alle anderen Bewerberinnen der folgende Absatz 2. 

(2) Die verbleibenden Studienplätze werden in einem förm-
lichen Aufnahmeverfahren vergeben. Hierfür wird vom 
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Prüfungsausschuss (siehe § 8 der Studien- und Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung) eine Aufnahmekommission 
gebildet, bestehend aus zwei Personen aus dem 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal. Ein Mit-
glied muss der Gruppe der Hochschullehrerinnen ange-
hören. 

(3) Das Aufnahmeverfahren dient der Feststellung von Eig-
nung und Motivation für das angestrebte Studium. Die 
Feststellung wird von der Aufnahmekommission anhand 
eines von der Hochschulleitung festgelegten und mit ihr 
abgestimmten Bewertungsmaßstabes (siehe Anlage) 
getroffen. Das Aufnahmeverfahren verläuft in der Regel 
in zwei Abschnitten: 
1. Dem form- und fristgerechten Antrag auf Zulassung 

zum Studium sind zusätzlich folgende Unterlagen 
beizufügen: 
– Nachweise der Studienberechtigung nach § 3 

(amtlich beglaubigte Kopien von Zeugnissen); 
der Nachweis der Zulassung zu der Abschluss-
prüfung in einem solchen Studiengang genügt, 
wenn zu erwarten ist, dass der Abschluss zu 
Beginn des angestrebten Studiums vorliegt; 

– Nachweise über besondere studienbegleitende 
Leistungen und über Leistungen außerhalb des 
Studiums, aus denen im weiteren Sinn ein Be-
zug zu dem angestrebten Masterstudiengang 
hervorgeht; 

– eine maschinenschriftliche Darlegung von ca. 
zwei Seiten Umfang, in der die Bewerberin aus-
führt, aus welchen Gründen, mit welchen Erwar-
tungen an eine berufliche Tätigkeit im Bereich 
der Erwachsenenbildung und Weiterbildung und 
ggf. auf Grund welcher Vorerfahrungen sie be-
absichtigt, den Masterstudiengang Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung aufzunehmen.. 

Auf der Bewertungsbasis der eingereichten Unter-
lagen entscheidet die Kommission, ob die Bewer-
berin zum zweiten Teil des Aufnahmeverfahrens 
zugelassen wird (siehe Anlage Stufe 1 und Ge-
samtbewertung). Jede Ablehnung einer Bewerbung 
ist in einer Protokollnotiz zu begründen.  

2. Im zweiten Teil des Aufnahmeverfahrens findet ein 
Gespräch von ca. 20 Minuten Dauer vor der Auf-
nahmekommission statt (siehe Anlage Stufe 2 und 
Gesamtbewertung). Über das Gespräch ist eine 
Niederschrift anzufertigen. 

(4) Die Aufnahmekommission kann anordnen, dass eine 
Bewerberin dem Studium vorausgehende Brückenmo-
dule besucht, um ihre/seine fachliche Eignung hinsicht-
lich der Anforderungen des Studiengangs zu erhöhen. 
Entsprechende Brückenmodule sind der Bewerberin 
gemäß dem European Transfer and Accumulation Sys-
tem (ECTS) anzurechnen und als Zusatzmodule im 
Diploma Supplement zu berücksichtigen. Darüber, ob 
die Zulassung zum Aufnahmeverfahren erfolgen kann 
und welche Auflagen erfüllt werden müssen, entschei-
det der Prüfungsausschuss. 

(5) Über die Zulassung zum Studium entscheidet der Pro-
rektor für Studium und Lehre nach Empfehlung der Auf-
nahmekommission bzw. auf Grund des erfolgreichen 
Abschlusses des Studiengangs Bildungswissenschaft – 
Lebenslanges Lernen der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg (siehe § 4 Abs. 1). 

§ 5 Bescheide 
Die Hochschule teilt der Bewerberin unverzüglich die Ent-
scheidung über ihren Zulassungsantrag mit. Bewerberinnen, 
die nicht zugelassen werden konnten, wird ein Ablehnungs-
bescheid erteilt; dieser soll mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehen sein. 

§ 6 Härtefallregelung 
5 % der zur Verfügung stehenden Studienplätze werden für 
Bewerberinnen vorgehalten, die einen Härtefallantrag stel-
len. Dieses Verfahren gilt für Personen, die im Laufe ihrer 
Biographie Behinderungen, Benachteiligungen oder beson-
ders schwierige Lebensereignisse erfahren haben, die eine 
besondere Härte darstellen und deshalb einen 
Nachteilsausgleich in Form einer Zulassung zu einem sepa-
raten Verfahren wünschen. Entscheidungen über die Auf-
nahme im Härtefallverfahren trifft die Aufnahmekommission 
nach Einzelfallprüfung. Eine ablehnende Entscheidung ist 
schriftlich zu begründen. Die Mitteilung erfolgt durch die 
Hochschule. 
 

§ 7 § 7 Inkrafttreten 
(siehe Anmerkungen) 
 
 
Anmerkungen zum Inkrafttreten   
Die Zulassungssatzung der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg für den Masterstudiengang Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung trat am 14. Mai 2009 in Kraft. 
In der vorstehenden Arbeitsfassung der PH Ludwigsburg ist 
die nachfolgend aufgeführte Änderung eingearbeitet: 
Erste Änderung vom 13. August 2012 (Amtliche Bekannt-
machungen der PH Ludwigsburg Nr. 18/2012 S. 31), in Kraft 
getreten am 14. August 2012. 
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Anlage 

Bewertungsmaßstab des Auswahlverfahrens zur 
Feststellung der Eignung und Motivation 

Ziel des Auswahlverfahrens ist es, jährlich bis zu 30 geeig-
nete und motivierte Studierende für den Studiengang aus-
zuwählen. Zu diesem Zweck findet ein zweistufiges Aus-
wahlverfahren statt. 

Stufe 0: Direktzulassung 
Bewerberinnen nach § 3 Abs. 1 sind ohne förmliches Auf-
nahmeverfahren für den Studiengang auszuwählen. Diese 
Zahl ist von der Gesamtzahl der im Auswahlverfahren zu 
vergebenden Studienplätze abzuziehen.  

Stufe 1: Bewertung der schriftlichen Unterlagen 
In der ersten Stufe des Auswahlverfahrens werden die von 
den Bewerbern eingereichten schriftlichen Unterlagen nach 
folgenden Kriterien jeweils mit 0 – 5 Punkten bewertet, wo-
bei das erste Kriterium dreifach gewichtet wird: 
1. Formale Qualifikation durch Erststudium, 
2. studienbegleitende Leistungen   

(z. B. Studienaufenthalte im Ausland, Praktika, zertifi-
zierte Zusatzausbildungen, ergänzende Studienleistun-
gen in weiteren Fächern, besondere Qualifikationen),  

3. Leistungen außerhalb des Studiums  
(berufliche Erfahrungen, besonderes Engagement, 
Preise und Auszeichnungen, ehrenamtliches Engage-
ment), 

4. schriftliche Darlegung   
(Aktualität und Relevanz der Darlegung, fachliche Kom-
petenz, Stringenz der Argumentation, Reflexivität, Ori-
ginalität, Ausdrucksvermögen).  

Auf Grund der vorgenommenen Bewertung, bei der maximal 
30 Punkte erreicht werden können, wird eine Rangfolge der 
Bewerberinnen erstellt. Bewerberinnen, die 20 oder mehr 
Punkte erreichen, werden zur zweiten Stufe des Verfahrens 
zugelassen. 

Stufe 2: Auswahlgespräche 
Bewerberinnen, die nicht bereits nach Stufe 0 direkt ausge-
wählt sind und die Stufe 1 erfolgreich durchlaufen haben, 
werden bis zur doppelten Zahl der verbliebenen Studien-
plätze zu einem Auswahlgespräch eingeladen. Mit den ein-
geladenen Bewerberinnen werden anhand eines Interview-
Leitfadens Gespräche geführt. Diese Gespräche werden 
protokolliert und anhand der Kriterien Motivation, erwachse-
nenpädagogische Schlüsselkompetenzen, Argumentation, 
Kommunikation und Auftreten, berufliche Eignung und Ziel-
orientierung bewertet. Auch hier können maximal 30 Punkte 
erreicht werden. 

Gesamtbewertung 
Anhand der erreichten Gesamtpunktzahl aus der Bewertung 
der schriftlichen Unterlagen und dem Auswahlgespräch von 
maximal 60 Punkten wird eine Rangliste gebildet. Die Be-
werberinnen auf den ersten Plätzen werden – je nachdem 
wie viele Studienplätze auf Grund der Regelung aus § 4 
Abs. 1 noch offen sind – zum Studium zugelassen. Die Be-
werberinnen auf den nachfolgenden 10 Plätzen erhalten 
einen Platz auf der Nachrückliste.  
Für eine Zulassung müssen mindestens 40 Punkte, davon 
in jeder Stufe mindestens 20 Punkte erreicht werden. Ge-
gebenenfalls überzählige Studienplätze bleiben unbesetzt. 
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